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Bewerbungsverfahren 
In den Richtlinien für Menschen mit Behinderung ist das Bewerbungsverfahren eine wesentliche 
Erneuerung und wird  an dieser Stelle noch mal explizit dargestellt. 
 
 
WER 
Im Bewerbungsverfahren für Einzelpersonen können sich Menschen  
- ab Volljährigkeit bewerben 
- die in der Universitätsstadt Siegen mit ihrem Hauptwohnsitz gemeldet sind und 
- entweder selbst eine Behinderung im Sinne des SGB IX (Grad der Behinderung mindestens 

30) aufweisen oder gesetzliche Vertretung: Eltern und Angehörigen eines Kindes sind,  
bewerben. 

 
 
Im Bewerbungsverfahren von Mitgliedern die für eine Behindertenhilfe, Rehabilitation und Teilhabe 
arbeiten, die in der Universitätsstadt Siegen ihren Sitz und / oder Angebote und Einrichtungen der 
Arbeit mit Behinderten anbieten gilt folgende Voraussetzung: 
- Bewerbende müssen volljährig sein  
- für eine Organisation der Behindertenhilfe, Rehabilitation und Teilhabe arbeitet, die in der 

Universitätsstadt Siegen ihren Sitz und / oder Angebote und Einrichtungen der Arbeit mit 
Behinderten anbieten oder im Falle eines Ehrenamtes ihren Hauptwohnsitz in Siegen 
haben. 

- ein Empfehlungsschreiben einer Organisation der Behindertenhilfe, der Rehabilitation und 
Teilhabe vorlegen. 

 
 
Anzahl der Mitglieder im Beirat 
Insgesamt besteht der Beirat aus 13 stimmberechtigten Mitgliedern. 
 
 
Anzahl der Einzelpersonen 
Eine Vertretung von 8 Beiratsmitgliedern als Einzelpersonen die verschiedene Behinderungsbilder und 
Interessen widerspiegeln. 
 
 
Anzahl der Vertretung aus Organisationen und Einrichtungen der Arbeit mit behinderten Menschen, 
der Rehabilitation und Teilhabe 
5 Mitglieder als Vertretende die für eine Organisation der Behindertenhilfe, der Rehabilitation und 
Teilhabe  arbeiten, die in der Universitätsstadt Siegen ihren Sitz und / oder Angebote und Einrichtungen 
der Arbeit mit Behinderten anbieten.  
 
 
Bekanntmachung 
- Der öffentliche Aufruf zur Bewerbung erfolgt 8 Wochen vor der Abgabefrist der Bewerbung.  
- Die Bewerbungsinformationen werden als Flyer incl. Bewerbungsformblatt weitgehend 

barrierefrei mit dem Bewerbungsformular in den Printmedien, Homepage der Stadt Siegen, 
Sozialen Medien der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 

 



 
Eingang der Bewerbung 
- Die Bewerbung muss schriftlich bei der Stadtverwaltung Siegen, Geschäftsbereich 5, Beauftragte für 

Menschen mit Behinderung, Weidenauer Straße 211 bis zum Stichtag erfolgen.  
- Ausschließlich das Bewerbungsformular ist für die Bewerbung gültig. 
 
 
Die Bewerbungsunterlagen beinhalten folgende Auskünfte  
- Name, Vorname 
- Geburtsdatum 
- Adresse 
- Kopie des Behindertenausweises oder Nachweis über die Vertretungsberechtigung (Eltern oder 

Angehörige). 
- Anschrift der Organisation der Behindertenhilfe, der Rehabilitation und Teilhabe 
- Empfehlungsschreiben Organisation der Behindertenhilfe, der Rehabilitation und Teilhabe 
 
 
Interessensschwerpunkte: (Kästchen ankreuzen) 
- Aufklärung und Unterstützung,  
- barrierefreies leben in der Stadt,  
- Arbeit und Ausbildung,  
- Erziehung und Bildung 
- Freizeit und Sport 
- Teilhabechancen und Selbständigkeit 
- Mobilität und Verkehr 
- Kultur und Öffentlichkeitsarbeit 
- Eigene Motivation: 
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  
 
 
Kriterien des Auswahlverfahrens: 
- Behinderungsformen sollen möglichst vielfältig vertreten sein. 
- Sind weniger Bewerbungen vorhanden als Plätze die zu besetzen sind, bleibt der Platz unbesetzt. 
- Sind mehr Bewerbungen vorhanden als Plätze zu besetzen sind, können diese Bewerbungen als 

Nachrückende aus den beiden Kontingenten der Einzelbewerbungen und den Vertretungen der 
Behindertenhilfe  in eine Vorschlagsliste aufgenommen werden. 

- Die Plätze im Beirat werden nach den Schwerpunkten besetzt. 
 
 
Wahl des Beirates 
- Die Verwaltung erarbeitet aus den eingegangenen Bewerbungen und den genannten Kriterien eine 

Vorschlagsliste. 
- In einem gesonderten Termin wird die Vorschlagsliste der AG Begegnung zur Beratung vorgelegt. 
- Die Vorschlagsliste wird dem Rat der Universitätsstadt Siegen zur Abstimmung vorgelegt. 
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